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Ein Hundertjähriger.
Gestern besuchte ich unsern Hundertjährigen. Ich

traf ihn genau wie er auf diesem Bildchen dargestellt ist.
Nur mit dem Unterschied, daß er sich damals, in der wär-
mern Jahreszeit, im Freien von der lieben Sonne beschei-
nen lassen konnte, während er sich jetzt „zur Seite des

wärmenden Ofens" behaglich im weichen Lehnstuhl
dehnte, mit dem er anläßlich der Feier seines letzten Ge-
burtstages erfreut worden war.

Ein Hundertjähriger,

Thomas Reich in Uzwil wurde geboren den
5. März 1830, hat also wirklich das 100. Altersjahr schon
seit mehr als 8 Monaten überschritten. Nach einem Leben
voll Mühe und Arbeit wurde ihm freundlichst Aufnahme
gewährt im gutgeleiteten Krankenhaus der Gemeinde, wo
er nach jeder Richtung aufs beste versorgt ist. Er fühlt
sich körperlich noch recht wohl, raucht noch hie und da

mit Hochgenuß einen „Stumpen", macht noch ab und zu



— 119 —

ein Jäßchen, wozu seine Geisteskräfte noch ausreichen,
während ihn sein Gedächtnis allerdings besonders für die
Dinge und Ereignisse der jüngsten Zeit, sowie für Per-
sonen, mit Ausnahme der Allernächsten, öfters im Stiche
läßt. Auch daß er nun mehr als hundert Jahre hinter sich
habe, will ihm nicht recht in den Sinn, bis er jeweils wie-
der eines andern belehrt wird. Auch zu mir sagte er zu-
erst lächelnd: „Nei, nei, i bi no nöd so alt." Aber seine
Nachkommen und die genau geführten Familienregister
wissen es besser.

Was die Hauptsache ist — er ist von viel Liebe um-
geben, anerkennt das freudig und erklärt sich glücklich
und zufrieden. Aufrecht stehend reicht er mir zum Ab-
schied dankend die Hand; ich aber wünsche ihm, daß es

weiterhin so bleiben möge — bis vielleicht plötzlich das

Lichtlein auslöschen wird.
Oscar Steger, Präs. d. Kantonalkomitees.

St. Gallen, den 14. November 1930.

Ausbau der Alterspflege.
Der Diskussionsversammlung am Vormittag der Abgeord-

netenversammlung vom 6. Oktober lagen folgende Thesen vor,
welche in einem Referat von Zentralsekretär Dr. W. Ammann
näher entwickelt wurden:

1. Mit dem Inkrafttreten der Altersversicherung wird die
Altersfürsorge der Stiftung an Bedeutung zurücktreten und
durch den Ausbau der Alterspflege ergänzt werden kön-
nen,

2. Soweit die Altersfürsorge der Stiftung völlig durch die ge-
setzlichen Altersrenten abgelöst wird, muß ein Ersatz für
die damit wegfallende Alterspflege gesucht werden.

3. Der Ausbau der Alterspflege ist in erster Linie Sache der
Kantonalkomitees und der lokalen kirchlichen und
gemeinnützigen Stellen, welchen der unmittelbare Verkehr
mit den alten Leuten möglich ist.

4. Aufgabe der Gesamtstiftung ist es, die Kantonal-
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